
MARKTGEMEINDE FINKENSTEIN

am Faaker See

Zahl. 851lHol07l02
Betr. : Kanalgebührenverordnung Fi nkenstein, 1 4.1 2.2007

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See vom 13. Dezember
2007, Zahl: 851 lHol 07 | 02, m it der Ka na lgebü h ren a usgesch rieben werden

Gemäß $ 13 der KärntnerAl lgemeinen Gemeindeordnung, LGBI.  Nr.66/1998, zuletzt  in
der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 45/2007und $$ 24 und 25 des Kärntner Gemeinde-
kanalisationsgesetzes, LGBI. Nr.6211999, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI.Nr.
1 2l2OO5, wird verordnet:

sl
Ausschreibung

Für die Bereitstellung und Benützung der Kanalisationsanlage des Abwasserverbandes
Faaker See wird eine Kanalgebühr ausgeschrieben. Die Kanalgebühr wird als Bereitstel-
lungs- und als Benützungsgebühr geteilt ausgeschrieben.

s2
Gegenstand der Abgabe

Für die Bereitstellung und für die Möglichkeit der Benützung der Kanalisationsanlage ist
eine Bereitstellungsgebühr, für die tatsächliche lnanspruchnahme der Kanalisationsanla-
ge eine Benützungsgebühr, zu entrichten.

s3
Bereitstel I ungsgebü h r

(1) Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Gebäude (und befestigten Flächen), zu entrich-
ten, für welche die Gemeindekanalisationsanlage bereitgestellt wird (Möglichkeit der
Benützung). Für diese Gebäude (und befestigten Flächen) muss die Anschlusspflicht
ausgesprochen oder ein Anschlussrecht eingeräumt sein.

(2) Die Höhe der Bereitstellungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der Summe
der Bewertungseinheiten (Anlage zum Kärntner Gemeindekanalisationsgesetz) für
das Bauwerk oder die befestigte Fläche mit dem jeweiligen Gebührensatz.

(3) Die Bereitstellungsgebühr beträgt:

für jedes Gebäude pro Bewertungseinheit - Euro 126,00 (inkl. 10 % MWSI.)

s4
Benützungsgebühren

(3) Die Höhe der Kanalbenützungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung des mittels
Wasserzählers ermittelten Wasserverbrauches eines Jahres in Kubikmeter mit dem
Gebührensatz.
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(4)

(5)

Der Gebührensatz beträgt Euro 1,78 (inkl. 10 % MWSI.)

Auf Antrag des Gebührenpflichtigen sind verbrauchte Wassermengen, die im Rah-
men der bestehenden Gesetze nicht in die öffentliche Kanalisationsanlage einge-
bracht werden, bei der Berechnung der Kanalbenützungsgebühr in Abzug zu bringen.
Die Gemeinde hat, soweit ein Nachweis auf andere Weise nicht erbracht wird, den
Nachweis an den Einbau und den Betrieb einer geeigneten Messanlage zur Feststel-
lung der Abwassermenge zu binden.

Kann der Wasserverbrauch nicht mittels Wasserzähler ermittelt oder berechnet wer-
den, so ist der Wasserverbrauch zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berück-
sichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind ($ 147 Abs. 1 K-LAO).

s5
Abgabenschuldner

Zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr sind die Eigentümer der an die Gemeinde-
kanalisationsanlage angeschlossenen Gebäude oder der befestigten Flächen ver-
pflichtet.

Zur Entrichtung der Benützungsgebühren sind die Eigentümer der an die Kanalisati-
onsanlage angeschlossenen Gebäude oder der befestigten Flächen verpflichtet.

Bei Vermietung oder Verpachtung des gesamten an die Kanalisationsanlage ange-
schlossenen Gebäudes oder befestigten Flächen an einen Bestandnehmer ist dieser
zur Entrichtung der Gebühr verpfl ichtet.

(6)

(1 )

(2)

(3)

s6
Festsetzung der Abgabe

Die Bereitstellungsgebühr ist jährlich mittels Abgabenbescheid festzusetzen. Die Benüt-
zungsgebühr ist ebenfalls jährlich mittels Abgabenbescheid festzusetzen. Vierteljährlich
sind anteil ige Vorauszahlungen aufgrund der Abgabenfestsetzung des vorausgegange-
nen Jahres zu leisten. Die vierteljährlichen Vorauszahlungen sind bis zum 15. März, 15.
Juni und 15. September eines jeden Jahres fäll ig. Die Endabrechnung ist bis zum 31. De-
zember eines jeden Jahres fäll ig.

s7
lnkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2008 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See vom 16. Mai 2002, Zahl:851/Ho/Na/O2,
außer Kraft.

Del B{rgermeister:

Walter HARNISCH

Anqeschlaqen am: 14. Dezember 2007
Aboenommen am: 31. Dezember 2007
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